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Werdegang

Dr. Alexandra Mensdorff-Pouilly ist seit März 2025 als Partnerin bei SAXINGER tätig.

Zuvor war sie viele Jahre als Rechtsanwältin in renommierten Wirtschaftskanzleien tätig, wo sie umfassende Erfahrung im
öffentlichen Recht und Vergaberecht sammelte. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Rechtsanwaltsanwärterin in einer auf
Vergaberecht spezialisierten Kanzlei.

Vor ihrem Wechsel in die Anwaltschaft war Dr. Mensdorff-Pouilly zudem in der Steuerberatung tätig und konnte wertvolle
Einblicke in wirtschaftliche und steuerliche Zusammenhänge gewinnen.

Ihr Studium der Rechtswissenschaften absolvierte sie von 1995 bis 1999 an der Universität Wien, wo sie im Anschluss auch ihr
Doktoratsstudium erfolgreich abschloss.

Expertise

Dr. Alexandra Mensdorff-Pouilly berät umfassend im öffentlichen Recht sowie im Vergaberecht mit besonderem Fokus auf die
Bereiche IT, Medizinprodukte, Facility Management und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Ihre Tätigkeit umfasst die rechtliche Begleitung von Vergabeverfahren, von der strategischen Planung über die Durchführung bis
hin zur Vertretung in Nachprüfungsverfahren. Dabei unterstützt sie sowohl öffentliche Auftraggeber als auch Bieter in komplexen
Beschaffungsvorhaben.

Neben der vergaberechtlichen Beratung befasst sich Dr. Mensdorff-Pouilly mit den vielfältigen Herausforderungen des
öffentlichen Rechts, insbesondere in regulatorischen und verwaltungsrechtlichen Fragestellungen.

Referenzen

Beratung führender Energieversorger in Westösterreich bei der Beschaffung eines intelligenten Messsystems (IMS) sowie der
Lieferung von rund 1 Million PLC- und P2P-Zählern. Laufende Unterstützung bei Themen wie CRQ, Lieferengpässen,
Verzögerungen, Vertragsstrafen, Mängelrügen und anderen rechtlichen Herausforderungen.
Beratung einer Landes-Gesundheitsorganisation bei der Beschaffung von medizinischen Versorgungen, darunter Implantate
für kardiologische Eingriffe, Endoprothetik, laparoskopische Produkte sowie Implantate für Osteosynthese und Wirbelsäule.
Umfassende rechtliche Unterstützung während des gesamten Beschaffungsprozesses.
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Beratung einer österreichischen Universität bei der Vergabe von Reinigungsdienstleistungen sowie der Markterkundung
innovativer Technologien, darunter Systeme zur Bestimmung der Gesamtkörperkomposition. Begleitung weiterer verwandter
Beschaffungsprojekte.
Beratung eines führenden öffentlichen Verkehrsunternehmens in Wien bei der Vergabe von Busverkehrsdienstleistungen,
einschließlich rechtlicher Strukturierung und Durchführung des Vergabeverfahrens sowie der anschließenden elektronischen
Auktion.
Beratung eines Besucherzentrums eines Nationalparks in Österreich bei der Gestaltung einer neuen Ausstellung,
einschließlich rechtlicher Unterstützung bei der Auswahl und Vertragsgestaltung für kreative und technische Dienstleister.
Beratung einer Projektgesellschaft zur Entwicklung des regionalen Stadtbahnnetzes in Salzburg bei der Beschaffung diverser
Bau- und Dienstleistungen, einschließlich Vergabeverfahren und Vertragsgestaltung.

*Die genannten Referenzen stammen aus dem Zeitraum vor Alexandra Mensdorff-Pouillys Tätigkeit für SAXINGER.

 

Sprachen

Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

Publikationen

Die Vergabegrundsätze des EU-Primärrechts
Über nachträgliche Vertragsänderungen
Bewertung von Lösungskonzepten durch eine Bewertungskommission
Zuschlagsentscheidung nennt nur ein Mitglied der Bietergemeinschaft
Handbuch Vergaberecht
Neues Erkenntnis im ÖPNRV
BVA: Ex-nunc Aufhebung und Verhängung einer Geldbuße nach unzulässiger Direktvergabe von Verträgen über die e-Medikation
UVS OÖ: Auslegung von Ausschreibungsunterlagen und Verfügbarkeit von Mitarbeitern
BVA: Exklusiver Zugriff auf Sourcecode verleiht Ausschließlichkeitsrecht nach § 30 Abs 2 Z 2 BVergG
BVA: Abweichungen vom Raum- und Funktionsprogramm kein Ausscheidensgrund


